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I.	 Denn sie wissen nicht was sie tun…

Die Altlasten-Regelung im Umweltschutzgesetz1 zeich-
nete sich von allem Anfang an durch eine mehr als aus-
sergewöhnliche Geschichte aus. Dieser Tradition ist sie 
bis heute treu geblieben. Am 1. November 2006 trat das 
erstmals revidierte Altlastenrecht (Art. 32bbis; Art. 32c‑e 
USG) in Kraft. Sieben Jahre brauchte das Parlament um 
eine als Teilrevision angedachte Gesetzeskorrektur zu 
einer umfassenden Gesamtrevision aufzublähen. Das 
Resultat hinterlässt gemischte Gefühle, ist jedoch von 
grosser praktischer Bedeutung, insbesondere für die Im-
mobilienbranche und bei Unternehmenstransaktionen.

Als der Bundesrat den Eidgenössischen Räten 1993 
seine Botschaft für eine umfassende Revision des Um-
weltschutzgesetzes unterbreitete, sah er keine speziellen 
Vorschriften über Altlasten vor. Die Eidgenössischen 
Räte fügten jedoch aufgrund zahlreicher Interventionen 
aus der Praxis und entgegen den Empfehlungen des 
BUWAL (heute BAFU) im Verlaufe ihrer Beratungen 
im Kapitel über Abfälle einen speziellen Abschnitt über 
Altlasten ein. Darin wurde nicht nur die Sanierungs-
pflicht, sondern auch die Kostenverteilung geregelt. 
Die Regelung trat 1997 in Kraft. Sie wurde in der Lehre 
ausgiebig diskutiert2, wobei insbesondere die Frage der 

Kostenverteilung zu zahlreichen Publikationen führ-
te3.

Bereits im Dezember 1998 wurde im Nationalrat von 
Nationalrat Baumberger eine parlamentarische Initia-
tive eingereicht, mit der eine Ergänzung des Umwelt-
schutzgesetzes verlangt wurde. Die Kosten von Un-
tersuchungsmassnahmen sollten von der öffentlichen 
Hand übernommen werden, wenn diese ergeben, dass 
ein im Kataster der belasteten Standorte aufgeführter 
oder dafür vorgesehener Standort nicht belastet ist. Mit 
der Behandlung der Initiative wurde die nationalrätliche 
Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie 
(UREK) betraut, welche dazu eine Subkommission Alt-
lasten schuf. Diese Subkommission kam zum Schluss, 
dass alle Fragen der Kostenverteilung umfassender und 
klarer geregelt werden sollten. Mit dem Bericht dieser 
Subkommission nahm ein erstaunlicher Hürdenlauf 
seinen Anfang, der nicht weniger als acht Jahre dauern 
sollte. Schliesslich endete das Ganze im Dezember 2005 
in einer Einigungskonferenz, in welcher sich die Räte 
kurz vor dem Scheitern eher zufällig auf einen Kompro-
miss einigen konnten. Am 1. November 2006 schliess-
lich trat die neue Altlastenregelung in Kraft.

Hans U. Liniger*

Altlasten und kein Ende?
Die Revision des Umweltschutzgesetzes und deren  
Bedeutung für die Praxis

*	 Hans U. Liniger, Dr. iur., Rechtsanwalt, Ecosens AG, Walli
sellen – Zürich.

1	 Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, 
USG) vom 7. Oktober 1983, SR 814.01.

2	 Für einen Überblick zum Thema Altlastenrecht sowie mit 
Hinweisen zur in- und ausländischen Literatur vgl.: Pierre 
Tschannen, in: Vereinigung für Umweltrecht/Helen Keller 

	 (Hrsg.), Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2. Auflage, Zü-
rich 2004, Literaturübersicht und Kommentar zu Art. 32c USG; 
Hans Ulrich Liniger, Bauen im reglementierten Baugrund. 
Das Problem der Altlasten, in: Institut für Schweizerisches und 
Internationales Baurecht (Hrsg.), Baurechtstagung Bd. I, Freiburg 
1999, 49 ff.; Hans Ulrich Liniger, Unternehmensübernahmen 
aus umweltrechtlicher Sicht, in: Rudolf Tschäni (Hrsg.), Mergers 
und Acquisitions II, Zürich 2000, 95 ff.; Hans W. Stutz/Mark 
Cummins, Die Sanierung von Altlasten. Rechtsfragen der Be-
handlung kontaminierter Grundstücke unter besonderer Berück-
sichtigung des zürcherischen Rechts, Zürich 1996; Marco Zaugg, 
Altlasten – die neuen Bestimmungen, URP 1996, 481–496.

3	 Statt vieler: Pierre Tschannen (FN 2), Kommentar zu Art. 32d; 
Michael Budliger, Die Kostenverteilung bei Altlastensanierung 
mit mehreren Verursachern, URP 1997, 296–311; Mark Cummins, 
Kostenverteilung bei Altlastensanierungen, Diss. Zürich 2000; 
Jürg E. Hartmann/Martin K. Eckert, Sanierungspflicht und 
Kostenverteilung bei der Sanierung von Altlasten-Standorten nach 
(neuem) Art. 32d USG und Altlastenverordnung, URP 1998, 603–
633; Karin Scherrer, Handlungs- und Kostentragungspflichten 
bei der Altlastensanierung, Diss. Bern 2005; Hans W. Stutz, Die 
Kostentragung der Sanierung – Art. 32d USG, URP 1997, 758–782; 
Hans W. Stutz, Verfahrensfragen bei der Kostenverteilung, URP 
2001, 798–834; Pierre Tschannen, Grundfragen der Kostenver-
teilung nach Art. 32d USG, URP 2001, 774–797.
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Auch die neue Regelung bildet bereits wieder Gegen-
stand heftiger juristischer Auseinandersetzungen4. Man 
geht wohl nicht fehl in der Annahme, dass die mit der 
Thematik befassten Juristen die Revision teilweise als 
problematisch, wenn nicht gar als praxisuntauglich be-
urteilen5. Für Fundamental- und Detailkritik in dog-
matischer und rechtstechnischer Hinsicht kann auf die 
diversen Fachbeiträge der Tagung «Die Umsetzung des 
neuen Altlastenrechts» der Vereinigung für Umwelt-
recht (VUR) vom 20. April 2007 verwiesen werden, 
welche ca. im September 2007 in der Zeitschrift Um-
weltrecht in der Praxis (URP) erscheinen werden.

Das eigentliche Revisionsziel, das mit der ursprüng-
lichen Initiative Baumberger angestrebt wurde, konn-
te sozusagen auf einem Nebengeleise erreicht werden. 
Stellt sich nach Untersuchungen heraus, dass ein im 
Kataster eingetragener oder dafür vorgesehener Stand-
ort gar nicht belastet ist, so muss der Kanton die ganzen 
Untersuchungskosten bezahlen (Art. 32d Abs. 5 USG). 
Das klingt zwar gerecht, dürfte in der Praxis aber we-
nig Bedeutung haben, da die Kantone bei der Anord-
nung aufwendiger Untersuchungen bis anhin in der 
Regel sehr zurückhaltend waren. Derartige Massnah-
men mussten nur durchgeführt werden, wenn aufgrund 
einer historischen Untersuchung der begründete Ver-
dacht bestand, dass auch tatsächlich eine Belastung mit 
Auswirkungen auf die Umwelt vorliegen könnte.

Nachstehend werden aus der Fülle der offenen Fragen, 
welche die Revision aufwirft, lediglich diejenigen Neue-
rungen diskutiert werden, denen nach Ansicht des Schrei-
benden im Zusammenhang mit Unternehmens- und Im-
mobilientransaktionen besondere Bedeutung zukommt.

II.	U nd immer wieder: «Bauherrenaltlasten»

1.	 Revision

Die grössten Probleme ergeben sich in der Praxis bereits 
heute aufgrund des neuen Art. 32bbis USG, der Rege-
lung6 über die Kostenverteilung bei Aushubmaterial 

von einem bloss belasteten Standort, der sog. Bauher-
renaltlast7. Aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte un-
terscheidet sich eine Bauherrenaltlast nicht von einer 
echten Altlast (sog. sanierungsbedürftiger belasteter 
Standort; Art. 32c Abs. 1 USG i. V. m. Art. 2 Abs. 3 
Altlastenverordnung, AltlV), bei beiden gelangten in 
der Vergangenheit Schadstoffe in den Untergrund. Weil 
die Schadstoffe jedoch nicht zu schädlichen oder lästi-
gen Einwirkungen auf ein Schutzgut wie Grundwasser, 
Oberflächengewässer, Luft oder (Ober-)Boden führen, 
ist die rechtliche Qualifikation des Standortes eine ganz 
andere: Der bloss belastete Standort muss aus der Sicht 
des Altlastenrechts nicht saniert werden. Solange ein 
solcher Standort nämlich nicht tangiert wird, gehen von 
ihm auch keine Einwirkungen auf die Umwelt aus. Nur 
im Falle eines baubedingten Eingriffs muss der Aushub 
rechtskonform, d.h. nach den Regeln des Abfallrechts, 
entsorgt werden. Der Begriff «Bauherren-Altlast» ist 
deshalb falsch und irreführend – obwohl er in der Pra-
xis weit verbreitet ist. Nur eine Altlast muss saniert wer-
den, ein belasteter Standort dagegen kann so bleiben, 
wie er ist.

Relevant werden diese (altlastenrechtlich unerheblichen) 
Belastungen indessen, wenn auf dem betreffenden Areal 
ein Neubau oder eine sonstige Umnutzung mit bau-
lichen Eingriffen in den Untergrund realisiert wird. 
Wenn dann – z.B. zur Erstellung einer Tiefgarage – der 
belastete Untergrund ausgehoben werden muss, können 
Kosten für die Behandlung und Entsorgung des belas-
teten Materials anfallen, die sich von denjenigen für die 
Sanierung einer echten Altlast letztlich nicht unter-
scheiden. Nach dem bisher geltenden Recht kamen hier 
allein die Grundsätze der Abfallentsorgung zum Tra-
gen: Der Inhaber der Abfälle (die Bauherrschaft) hatte 
den Abfall zu entsorgen – und musste gemäss dem im 
Abfallrecht herrschenden Grundsatz als Abfallinhaber 
(Art. 31c Abs. 1, Art. 32 Abs. 1 USG) alle damit verbun-

4	 Alfred Bühler, Inhalt und Gegenstand der Kostenvertei-
lungsverfügung nach Art. 32d Abs. 4 USG, URP 2007, 157–175; 
Lorenz Lehmann, Klarheit durch neues Altlastenrecht? Zur 
Revision von Art. 32c-e USG, PBG Zürcher Zeitschrift für Öf-
fentliches Baurecht 4/2006, 5 ff.; Erich Rüegg, Von der Haf-
tung des Grundstückverkäufers für «Bauherren-Altlasten», BR 
3/2006, 108 ff.; Karin Scherrer, Was lange währt... (wird nicht 
zwingend besser) – Revision des Umweltrechts im Altlastenbe-
reich, Jusletter vom 11. September 2006; Hans W. Stutz, Das re-
vidierte Altlastenrecht des Bundes, URP 2006, 329–360.

5	 So darf wohl der allgemeine Tenor an der Fachtagung der Ver-
einigung für Umweltrecht (VUR) zum Thema «Die Umsetzung 
des neuen Altlastenrechts» vom 20. April 2007 in Zürich ver-
standen werden. Die Tagungsbeiträge sind für die Publikation in 
der Zeitschrift «Umweltrecht in der Praxis (URP)» im Laufe des 
Herbstes 2007 vorgesehen.

6	 Art. 32bbis USG lautet wie folgt:

	 «1 Entfernt der Inhaber eines Grundstücks Material aus einem be-
lasteten Standort, das nicht wegen einer Sanierung nach Artikel 
32c entsorgt werden muss, so kann er in der Regel zwei Drittel 
der Mehrkosten für die Untersuchung und Entsorgung des Mate-
rials von den Verursachern der Belastung und den früheren Inha-
bern des Standorts verlangen, wenn:
a.	 die Verursacher keine Entschädigung für die Belastung geleis-

tet oder die früheren Inhaber beim Verkauf des Grundstücks 
keinen Preisnachlass wegen der Belastung gewährt haben;

b.	 die Entfernung des Materials für die Erstellung oder Ände-
rung von Bauten notwendig ist; und

c.	 der Inhaber das Grundstück zwischen dem 1. Juli 1972 und 
dem 1. Juli 1997 erworben hat.

	 2 Die Forderung kann beim Zivilgericht am Ort der gelegenen Sa-
che geltend gemacht werden. Es gilt die entsprechende Zivilpro-
zessordnung.

	 3 Ansprüche nach Absatz 1 können längstens bis zum 1. Novem-
ber 2021 geltend gemacht werden.»

7	 Stutz (FN 4), 359, spricht von einem «Sündenfall»; Lehmann 
(FN 4), 19, meint, dass «sich der Gesetzgeber der Konsequenzen 
der neuen Gesetzesbestimmung nicht vollständig bewusst war.»
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denen Kosten selbst tragen (es sei denn, er hatte – z.B. 
aufgrund einer Klausel im Kaufvertrag – privatrecht-
liche Ansprüche gegenüber dem früheren Eigentümer).

Die neue Bestimmung hält nun ähnlich wie bei einer 
echten Altlast fest, dass der Inhaber des Grundstücks 
unter bestimmten Umständen sowohl auf die früheren 
Inhaber8 (Zustandsstörer) bzw. auf den oder die eigent-
lichen Verursacher (Verhaltensstörer) der Belastung 
zurückgreifen kann. Damit wird ein offensichtlicher 
Widerspruch zur Kostentragungspflicht im Abfallrecht 
geschaffen, der im gleichen Atemzug durch eine Fülle 
einschränkender Bedingungen relativiert werden soll:

Der Verursacher der Belastung hat (dem heutigen 
Inhaber) nicht bereits eine Entschädigung geleis-
tet, oder die Belastung ist nicht schon durch eine 
Reduktion des Kaufpreises für das Grundstück be-
rücksichtigt worden. 
Der Aushub ist auch tatsächlich für die Erstellung 
der neuen Bauten notwendig (zu dieser Problematik 
siehe hinten III.1).
Der heutige Inhaber hat das Grundstück zwischen 
dem 1. Juli 1972 und dem 1. Juli 1997 erworben. 
Ansprüche können längstens bis zum 1. November 
2021 geltend gemacht werden. Der Gesetzgeber ging 
demnach davon aus, dass jemand, der das Grund-
stück vor 1997 gekauft hat und bis 2021 keinen Neu-
bau darauf erstellt, nicht mehr geschützt werden 
muss bzw. dann alle Kosten auch selbst tragen kann. 
Dieser Zeitraum ist ebenso willkürlich gewählt9 wie 
untauglich: Statt dass die gewollte (jedoch mögli-
cherweise verfassungswidrige10) Rückwirkung an 
den Zeitpunkt der Verursachung anknüpft, wird nun 
auf den Zeitpunkt des letzten Erwerbs abgestellt. 
Das führt letztlich dazu, dass auf den Verhaltensstö-

1.

2.

3.

rer und alle früheren Inhaber zeitlich unbegrenzt11 
zurückgegriffen werden kann, falls nur der letzte 
Erwerb innerhalb des besagten Zeitfensters statt-
gefunden hat12. Die geltende Formulierung bezieht 
sich auf den Eigentumserwerb durch den heutigen 
Eigentümer. Dieser Umstand ist jedoch im Zusam-
menhang mit der Rückwirkung gar nicht entschei-
dend. Wichtig wäre einzig, dass die Rückwirkung 
des Rechtsanspruches aus dem Eigentumserwerb 
begrenzt wird. Es geht nämlich in erster Linie um 
die Ursache der Belastung und die daraus folgende 
Haftung, nicht um die Tatsache oder den Zeitpunkt 
des Erwerbs des belasteten Grundstücks durch den 
heutigen Inhaber. Ein leider ohne Begründung ge-
strichener Entwurfstext zu dieser Bestimmung re-
gelte die Thematik korrekt. Dort hiess es richtiger-
weise: «Wer seit mehr als 30 Jahren keinen Bezug 
zum Standort mehr hat, trägt keine Kosten.»13 Das 
hätte nichts anderes bedeutet, als dass die Rückwir-
kung zulasten der früheren Zustands- und Verhal-
tensstörer gleichermassen 30 Jahre vor Inkrafttreten 
der Revision absolut geendet hätte. Zu Recht wurde 
dies damit begründet, dass die Dauer der Haftung 
des Verhaltensstörers bei blossen Bauherren-Altlas-
ten zeitlich limitiert sein müsse. Diese Begründung 
trifft noch viel eher auf blosse Inhaber (Zustands-
störer) zu. Auch die Dauer der offensichtlich gewoll-
ten, auf den Eigentumserwerb bezogenen Rückwir-
kung von 35–50 Jahren ist aussergewöhnlich lang 
und erscheint willkürlich. Auch hier schiene eine 
Maximaldauer der Rückwirkung von 30 Jahren als 
das Höchste aller Gefühle. Dies entspräche nicht 
nur der maximalen Verjährung in anderen Ländern 
(z.B. BRD), sondern auch der Diskussionsgrösse bei 
der Revision des Haftpflichtrechts.
Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, kann der heu-
tige Inhaber «in der Regel zwei Drittel der Mehrkos-
ten», die ihm die Untersuchung und Entsorgung des 
belasteten Materials verursacht haben, zurückver-
langen. Weil es nur um die Mehrkosten geht, müssen 
davon die sog. Ohnehinkosten abgezogen werden: 
die Kosten für Aushub, Transport und Entsorgung 
des Materials, die ohnehin angefallen wären, wenn 
das Material sauber gewesen wäre. Ob die vom Par-
lament in letzter Minute eingeschobene Wendung 
«in der Regel» bedeuten soll, dass je nach Sachver-
halt und Billigkeit auch sämtliche Mehrkosten zur 
Verteilung gelangen können bzw. dass dies im Ge-

4.

8	 Zu recht kritisch zur dogmatisch unverständlichen Ausdehnung 
des Regresses auf frühere Zustandsstörer: Lehmann (FN 4), 19 f.

9	 Die etwas hilflos anmutende Begründung lautet wie folgt: 1972 
sei das 2. Gewässerschutzgesetz in Kraft getreten, das zum ersten 
Mal eine allgemeine Verhaltenspflicht enthielt: Es ist alle nach den 
Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um die Verunrei-
nigung von oberirdischen und unterirdischen Gewässern zu ver-
meiden. Und 1997 sei das revidierte USG mit den Bestimmungen 
über die Altlasten in Kraft getreten. Wer danach ein Grundstück 
gekauft hat, musste um die Problematik der Altlasten wissen und 
sich privatrechtlich entsprechend absichern. Die Anknüpfung an 
das Inkrafttreten des Gewässerschutzgesetzes 71 überzeugt we-
nig, man hätte mit guten bzw. viel besseren Gründen auch an das 
USG 85 anknüpfen können, was zu einer kürzeren Rückwirkung 
geführt hätte. Als enger Betrachter des Revisionsgeschehens 
kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, die Ausgestaltung 
des Zeitfensters stehe in direktem Zusammenhang mit den In
teressen einzelner Protagonisten der neuen Regelung. Im Parla-
ment wurde dieses helvetische Novum als «Übergangsregelung» 
bezeichnet, da sie im Jahre 2021 ohne Weiteres erlischt. Im angel-
sächsischen Rechtsbereich, wo derartige Regelungen vor allem im 
Subventions- und Steuerbereich üblich sind, werden sie bildlich 
als «sunset-law» bezeichnet.

10	 Rüegg (FN 4), 110, 112; Stutz (FN 4), 360.

11	 Dies ist zwar für den öffentlichrechtlichen Anspruch des Staates 
auf Gefahrbeseitigung bei echten Altlasten angebracht, kaum je-
doch bei privatrechtlich konzipierten Haftungstatbeständen, d.h. 
bei blossen Bauherrenaltlasten.

12	 Lehmann (FN 4), 19.
13	 Vorentwurf UREK-N vom 29. Mai 2001, Art. 32bbis Abs. 2.




